
Zur Zeit aktuell und nach der Option gültig:

Prüfschema für Betriebe gewerblicher Art 

Hoheitsbetrieb (§ 4 V KStG) 
z.B. Zweckverband EDV, Vereine, Fuhrpark/Wartung, 
Personalgestellung, solange für hoheitlichen Bereich 

kein 
BgA 

Land und Forstwirschaft kein BgA 

Vermögensverwaltung: 
Vermietung und Verpachtung, wesentliche Beteiligungen, 
Spekulationsgeschäfte, z.B. Verpachtung Grundstück, Einräumung von 
Rechten 
wichtig: die Grundsätze der Betriebsaufspaltung gelten auch 

kein 
BgA 

nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen kein BgA 

verpachteter 
BgA, § 4 IV KStG 

selbständige Einrichtung: 
abgrenzbare, besondere Organisationsform 

kein 
BgA 

immer wenn: 

Umsatz kleiner 130.000 € 
als selbstständige Einrichtung 

wirtschaftlich und nachhaltig / von eigenem Gewicht 

Umsatz größer 35.000 € 
Umsatz kleiner 35.000 € 

Werden besondere Gründe 
vorgetragen (Wettbewerb) 

kein 
BgA 

Umsatz größer 
130.000 € 

Betrieb gewerblicher Art 
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Sonderfall 

Prüfung des 
Pächterumsatzes 


